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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Im September 2018 erließen das Europäische Parlament und der Rat die 

Verordnung (EU) 2018/1240 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und 

-genehmigungssystems (ETIAS)1 (im Folgenden „Verordnung“).  

Nach Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung erlässt die Kommission delegierte Rechtsakte, in 

denen Inhalt und Format einer Liste von Optionen festgelegt werden, die die nationale 

ETIAS-Stelle des für einen Antrag auf Erteilung einer Reisegenehmigung zuständigen 

Mitgliedstaats verwendet, um von Antragstellern zusätzliche Angaben und Unterlagen 

anzufordern. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Zur Ausarbeitung des oben genannten delegierten Rechtsakts wurde eine Expertengruppe 

eingerichtet. Im Einklang mit Artikel 89 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1240 und den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

festgelegten Grundsätzen wurde allen Mitgliedstaaten Gelegenheit gegeben, für die 

Expertengruppe „Informationssysteme für Grenzen und Sicherheit“ Sachverständige zu 

benennen. Der vorliegende Beschluss der Kommission basiert folglich auf den Beiträgen der 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Expertengruppe. Die Gruppe wurde 

am 11. Juli 2019 erstmals konsultiert. Die Sachverständigen konnten der Kommission zudem 

schriftliche Stellungnahmen übermitteln. Eine auf den zahlreichen eingegangenen 

Rückmeldungen basierende endgültige Fassung dieses Beschlusses wurde den Mitgliedstaaten 

am 27. November 2020 und am 7. Dezember 2020 vorgelegt, wobei der Entwurf von den 

Sachverständigen und der Kommission als endgültig erachtet wurde.   

Konsultiert wurde ferner die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, in der die 

ETIAS-Zentralstelle eingerichtet wird.  

Darüber hinaus hat die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-

Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts die Kommission 

hinsichtlich der technischen Erfordernisse und der Durchführbarkeit der vorgeschlagenen 

Maßnahme beraten.  

Um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten, wurde vor der Annahme 

außerdem der Europäische Datenschutzbeauftragte konsultiert.  

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Nach Artikel 27 der Verordnung kann, wenn die nationalen ETIAS-Stellen Anträge auf 

Erteilung einer Reisegenehmigung manuell bearbeiten, die nationale ETIAS-Stelle des 

zuständigen Mitgliedstaats Antragsteller ersuchen, zusätzliche Angaben oder Unterlagen zu 

übermitteln, wenn die Angaben im Antragsformular als unzureichend für die Entscheidung 

über die Reisegenehmigung erachtet werden.  

Nach Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung verwendet die nationale ETIAS-Stelle des 

zuständigen Mitgliedstaats bei der Anforderung zusätzlicher Angaben oder Unterlagen eine 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 über die 

Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und ‑ genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226 

(ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 
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vorgegebene Liste von Optionen. Zu diesem Zweck soll die Kommission einen delegierten 

Rechtsakt erlassen, um Inhalt und Format dieser vorgegebenen Liste von Optionen 

festzulegen.   

Der Entwurf des Beschlusses entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Bei der 

Anforderung zusätzlicher Angaben und Unterlagen kann die nationale ETIAS-Stelle des 

zuständigen Mitgliedstaats nur die gemäß der in diesem Beschlussentwurf festgelegten Liste 

von Optionen erforderlichen zusätzlichen Angaben oder Unterlagen anfordern, und zwar nur 

dann, sofern Zweifel an den Angaben im Antragsformular bestehen. Zusätzlich wird mit 

diesem Beschlussentwurf die Möglichkeit für Antragsteller geschaffen, auf ein Ersuchen einer 

nationalen ETIAS-Stelle um zusätzliche Angaben oder Unterlagen hin jegliche Angaben oder 

Unterlagen zu übermitteln, die die Antragsteller selbst im Zusammenhang mit ihrem Antrag 

für erforderlich halten. Ferner werden in dem Beschlussentwurf angemessene Vorschriften 

zum Schutz der personenbezogenen Daten der Antragsteller und zum Schutz des Zugangs 

entsprechend berechtigter Behörden zu den Daten festgelegt. 



 

DE 3  DE 

DELEGIERTER BESCHLUSS (EU) …/… DER KOMMISSION 

vom 16.2.2022 

zur Festlegung von Inhalt und Format der vorgegebenen Liste von Optionen für die 

Anforderung zusätzlicher Angaben oder Unterlagen gemäß Artikel 27 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. September 2018 über die Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -

genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, 

(EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/22262, insbesondere auf 

Artikel 27 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) 2018/1240 wurde das Europäische Reiseinformations- und -

genehmigungssystem (ETIAS) für Drittstaatsangehörige eingerichtet, die von der 

Pflicht befreit sind, für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und den 

dortigen Aufenthalt im Besitz eines Visums zu sein.   

(2) Damit die nationale ETIAS-Stelle des zuständigen Mitgliedstaats über Anträge 

entscheiden kann, die Treffer ergeben, oder damit die nationale ETIAS-Stelle des 

Mitgliedstaats, in den der Drittstaatsangehörige einreisen möchte, über Anträge auf 

Reisegenehmigungen mit räumlich beschränkter Gültigkeit entscheiden kann, sollten 

die Angaben in den Antragsformularen vollständig und genau sein. Wenn die Angaben 

als unzureichend erachtet werden, um der nationalen ETIAS-Stelle eine Entscheidung 

zu ermöglichen, sollte sie unter Verwendung einer Liste von Optionen weitere 

erforderliche Angaben oder Unterlagen von den Antragstellern anfordern können.  

(3) Es ist notwendig, die vorgegebene Liste von Optionen festzulegen, die den nationalen 

ETIAS-Stellen zur Verfügung steht, wenn sie von Antragstellern gemäß Artikel 27 

Absatz 3 oder Artikel 44 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1240 zusätzliche 

Angaben oder Unterlagen anfordern. Die Liste sollte allgemein sein, eine Auflistung 

der Angaben und Unterlagen enthalten, die angefordert werden können, und den 

Antragstellern zugleich ermöglichen, Angaben oder Unterlagen zu übermitteln, die sie 

selbst für erforderlich halten.  

(4) Den Antragstellern sollte klar dargelegt werden, um welche Angaben oder Unterlagen 

sie ersucht werden. Die technische Umsetzung der vorgegebenen Liste von Optionen 

sollte es den nationalen ETIAS-Stellen daher ermöglichen, der/den gewählten 

Option(en) eine Beschreibung hinzuzufügen. Die technische Umsetzung der 

vorgegebenen Liste von Optionen sollte zudem standardmäßig einen Hinweis für die 

Antragsteller enthalten, dass sie die Möglichkeit haben, alle Angaben oder Unterlagen 

zu übermitteln, die sie im Zusammenhang mit ihrem Antrag für erforderlich halten.   

                                                 
2 ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1. 
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(5) Die von den Antragstellern innerhalb der gesetzlichen Fristen übermittelten Angaben 

oder Unterlagen sollten die nationale ETIAS-Stelle des zuständigen Mitgliedstaats in 

die Lage versetzen, über die Anträge zu entscheiden. Die Nichtübermittlung 

angeforderter zusätzlicher Angaben oder Unterlagen sollte jedoch nicht dazu führen, 

dass die Reisegenehmigungen automatisch verweigert werden.  

(6) Ferner müssen angemessene Vorschriften zum Schutz der personenbezogenen Daten 

der Antragsteller und zum Schutz des Zugangs entsprechend berechtigter Behörden zu 

diesen Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates3 festgelegt werden.   

(7) Dieser Beschluss gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG4. 

(8) Da die Verordnung (EU) 2018/1240 den Schengen-Besitzstand ergänzt, hat Dänemark 

nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position 

Dänemarks mitgeteilt, die Verordnung (EU) 2018/1240 in nationales Recht 

umzusetzen. Dänemark ist daher durch diesen Beschluss gebunden. 

(9) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich Irland nicht beteiligt5; Irland beteiligt sich daher nicht 

an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden 

noch zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(10) Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen 

dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands6 dar, die zu dem in Artikel 1 

Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates7 genannten Bereich gehören. 

(11) Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands8 dar, die zu dem in Artikel 1 

Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2008/146/EG des Rates9 genannten Bereich gehören.  

                                                 
3 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
4 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 

Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 

aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG 

(ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
5 Dieser Beschluss fällt nicht in den Anwendungsbereich der Maßnahmen gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des 

Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20). 
6 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
7 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu dem 

Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich 

Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 

Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
8 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
9 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen 

Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 
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(12) Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterentwicklung der Bestimmungen 

des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands10 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG 

des Rates in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/350/EU des Rates11 

genannten Bereich gehören.  

(13) Dieser Beschluss stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt jeweils im Sinne des Artikels 3 

Absatz 1 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2005 

und des Artikels 4 Absatz 1 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(14) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates12 angehört 

und hat am 21. Juni 2021 eine Stellungnahme abgegeben. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1  

Gegenstand 

Mit diesem Beschluss werden Inhalt und Format der vorgegebenen Liste festgelegt, die die 

nationalen ETIAS-Stellen zur Anforderung zusätzlicher Angaben oder Unterlagen von 

Antragstellern gemäß Artikel 27 Absatz 3 oder Artikel 44 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2018/1240 verwenden. 

Artikel 2  

Inhalt der vorgegebenen Liste von Optionen für die Anforderung zusätzlicher Angaben oder 

Unterlagen   

(1) Der Inhalt der vorgegebenen Liste von Optionen, die von den nationalen ETIAS-

Stellen für die Anforderung zusätzlicher Angaben oder Unterlagen zu verwenden ist, 

ist im Anhang enthalten.  

(2) eu-LISA sorgt im Rahmen der technischen Entwicklung des ETIAS-

Informationssystems dafür, dass die nationalen ETIAS-Stellen der gemäß Absatz 1 

gewählten Option beziehungsweise den gemäß Absatz 1 gewählten Optionen eine 

Beschreibung hinzufügen können. 

                                                                                                                                                         
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
10 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
11 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — 

des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen 

und den freien Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
12 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des 

Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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(3) Der Inhalt der vorgegebenen Liste von Optionen für die Anforderung zusätzlicher 

Angaben oder Unterlagen muss den Antragstellern die Möglichkeit geben, alle 

Angaben oder Unterlagen zu übermitteln, die sie infolge eines Ersuchens um 

zusätzliche Angaben oder Informationen im Zusammenhang mit ihrem Antrag für 

erforderlich halten.     

Artikel 3  

Format der vorgegebenen Liste von Optionen für die Anforderung zusätzlicher Angaben oder 

Unterlagen   

Die vorgegebene Liste von Optionen, die von den nationalen ETIAS-Stellen für die 

Anforderung zusätzlicher Angaben oder Unterlagen zu verwenden ist, hat das Format einer 

Liste, aus der einer oder mehrere Einträge ausgewählt werden können.   

Artikel 4  

Daten, die den Antragstellern zusammen mit dem Ersuchen um zusätzliche Angaben oder 

Unterlagen im Zusammenhang mit im Einreise-/Ausreisesystem gemeldeten Überschreitungen 

der zulässigen Aufenthaltsdauer zu übermitteln sind  

(1) Wenn die nationalen ETIAS-Stellen von Antragstellern zusätzliche Angaben 

anfordern, um ihre frühere(n) Überschreitung(en) der zulässigen Aufenthaltsdauer im 

Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten zu erläutern, stellen sie den 

Antragstellern über den durch Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung 

(EU) 2018/1240 eingerichteten Dienst für sichere Konten die in Artikel 16 Absatz 3 

Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments 

und des Rates13 genannten Daten zur Verfügung.  

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 haben die gebührend ermächtigten Bediensteten der 

nationalen ETIAS-Stellen direkten Zugang zu den in jenem Absatz genannten Daten 

und können diese in einem schreibgeschützten Format im Einreise-/Ausreisesystem 

abfragen. Die abgefragten Daten werden nicht im Antragsdatensatz gespeichert. 

(3) Die Daten aus dem Einreise-/Ausreisesystem stehen nur während des Zeitraums zur 

Verfügung, in dem Antragsteller zusätzliche Angaben oder Unterlagen gemäß 

Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1240 übermitteln können.  

(4) Nachdem die nationale ETIAS-Stelle über den Antrag entschieden hat, werden die 

Daten aus dem Einreise-/Ausreisesystem aus dem Dienst für sichere Konten 

gelöscht.  

                                                 
13 Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein 

Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten 

von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den 

Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens von 

Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, 

S. 20). 
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Artikel 5  

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 16.2.2022 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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